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L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §184;

BAO §239a;

LAO Wr 1962 §185 Abs3;

1. BAO § 184 heute

2. BAO § 184 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 239a heute

2. BAO § 239a gültig ab 26.03.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 20/2009

Rechtssatz

Der Verwaltungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom 16. Dezember 2004, Zl. 2004/16/0128, zur entsprechenden

Bestimmung der Wiener Abgabenordnung für die Frage der Rückzahlung von Getränkesteuer dargelegt, welche Partei

für welche Tatsachen behauptungs- und beweisp@ichtig ist, nach welchen Grundsätzen das Ermittlungsverfahren zu

führen ist, sowie welche Bedeutung den von der belangten Behörde zu ermittelnden Werten - etwa auch im Rahmen

der Beweiswürdigung - zukommt. Für § 239a BAO gilt nichts anderes. Für den Fall, dass trotz Heranziehung aller zur

Verfügung stehenden Beweismittel eine ziBernmäßige Berechnung des Rückerstattungsanspruches nicht möglich ist,

ist eine (damals in sämtlichen Landesabgabenordnungen, nunmehr in § 184 BAO vorgesehene) Schätzung

durchzuführen (vgl. das hg. Erkenntnis vom 27. Jänner 2011, 2010/16/0154, mwN).Der Verwaltungsgerichtshof hat im

Erkenntnis vom 16. Dezember 2004, Zl. 2004/16/0128, zur entsprechenden Bestimmung der Wiener Abgabenordnung

für die Frage der Rückzahlung von Getränkesteuer dargelegt, welche Partei für welche Tatsachen behauptungs- und

beweisp@ichtig ist, nach welchen Grundsätzen das Ermittlungsverfahren zu führen ist, sowie welche Bedeutung den

von der belangten Behörde zu ermittelnden Werten - etwa auch im Rahmen der Beweiswürdigung - zukommt. Für

Paragraph 239 a, BAO gilt nichts anderes. Für den Fall, dass trotz Heranziehung aller zur Verfügung stehenden

Beweismittel eine ziBernmäßige Berechnung des Rückerstattungsanspruches nicht möglich ist, ist eine (damals in

sämtlichen Landesabgabenordnungen, nunmehr in Paragraph 184, BAO vorgesehene) Schätzung durchzuführen

vergleiche das hg. Erkenntnis vom 27. Jänner 2011, 2010/16/0154, mwN).
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